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Tipps für die planung 

Die beste Energie ist die, die nicht verbraucht wird!
Bevor sie eine neue Energiequelle auf ihrem Dach installieren, lohnt 
es sich, über energetische Maßnahmen wie z. B. Dämmung nachzuden-
ken, durch die sie ihre Energiekosten deutlich reduzieren können.

Entfernen des Asbestdaches
Für die Entfernung des Asbestzementdaches muss eine Fachfirma 
beauftragt werden, die  die für die Entfernung erforderliche Sachkunde 
nach TRGS 519 besitzt.

Fördermittel
Unter Umständen können sie sich die Installation der Solaranlage und/
oder die energetische Sanierung ihres Daches fördern lassen! Mehr 
erfahren sie unter www.kfw.de. Zugleich ist es unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich, dass sie die Mehrkosten für die Demontage 
der Asbestzementprodukte steuerlich absetzen können.

Genehmigungserfordernisse
Die Montage von Solarenergieanlagen, Sonnenkollektoren oder Pho-
tovoltaikanlagen erfodert vielfach eine Baugenehmigung (Hessische 
Bauordnung {HBO}). So sind aufgeständerte Anlagen auf Steildächern 
ab einer Fläche von 10 m² genehmigungspflichtig. So genannte 
Indachanlagen und Anlagen auf Flachdächern sind unabhängig ihrer 
Größe genehmigungsfrei.

Anforderung für Wartung und Pflege
Bitte bedenken Sie, dass Solaranlagen regelmäßig inspiziert und ge-
reinigt werden müssen, um die Energiegewinnung zu erhalten. Hierfür 
ist erforderlich, entsprechende Lauf- und Sicherungseinrichtungen 
vorzusehen.

Verschattung
Bei Photovoltaik Anlagen sollten Verschattungen durch z. B. Bäume, 
Häuser, Schornsteine, Dachaufbauten, Freileitungen und Blitzschutz-
fangstangen vermieden werden, da sie zu erheblichen Leistungsver-
lusten führen können.

Brandschutz
Für die Brandbekämpfung ist es vorteilhaft, durch ein Hinweisschild an 
gut sichtbarer Stelle darauf hinzuweisen, dass sich auf dem Gebäude 
eine Photovoltaikanlage befindet.

Sonnenenergie nutzen
aber bitte nicht auf asbest!
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Moderne Technik erlaubt die rück-

standsfreie und damit umweltfreundliche Umwand-

lung von Sonnenlicht und Sonnenwärme in für sie 

nutzbare energieformen. ihr dach kann je nach Aus-

stattung als Produktionsstätte für raumwärme, Strom 

und Wassererwärmung genutzt werden. 

die Nutzung von Sonnenenergie entspricht dem 

Wunsch vieler Hausbesitzer nach kostengünstiger und 

unabhängiger ernergieversorgung.

Solaranlagen können grundsätzlich an geneigten  

oder flachen dachflächen und an Außenwänden  

installiert werden. Sie können bei Neubauten sofort 

mit der übrigen dachfläche erstellt, aber auch jeder-

zeit in bereits bestehende flächen integriert werden.

 
doch VorsichT…  
generelles überdeckungsverbot  

von Asbestzementdächern                                 

Sollte ihre dachfläche mit asbestzement-

haltigen dachwerkstoffen eingedeckt 

sein, ist eine solche Maßnahme nicht 

ohne weiteres umsetzbar.

die Gefahrstoffverordnung stellt klar, dass derartige 

Anlagen nicht auf asbesthaltige dacheindeckungen 

montiert werden dürfen.

die Montage von Solaranlagen auf Asbestzementdä-

chern ist seit dezember 2010 ausnahmslos verboten!

durch dieses Verbot soll sichergestellt werden, dass 

keine krebserzeugenden Asbestfasern bei der Monta-

ge einer Solaranlage freigesetzt werden. Aus diesen 

Gründen sind z. B. auch überdeckungsarbeiten an As-

bestzementdächern oder das reinigen und Beschich-

ten unbeschichteter Asbestzementdächer verboten.

Auf diese Weise sollen die für die Beschäftigten, aber 

auch für die Bevölkerung und Umwelt gefährlichen 

Asbestmaterialien dem Wirtschaftskreislauf langfristig 

entzogen und ordnungsgemäß entsorgt und nicht  

einer neuen festgelegten Nutzung zugeführt werden. 
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